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Text 

§ 1107. Wird der Gebrauch oder Genuß des Bestandstückes nicht wegen dessen Beschädigung oder 
sonst entstandener Unbrauchbarkeit, sondern aus einem dem Bestandnehmer zugestoßenen Hindernisse 
oder Unglücksfalle vereitelt, oder waren zur Zeit der Beschädigung die Früchte von dem Grunde schon 
abgesondert, so fällt die widrige Ereignung dem Bestandnehmer allein zur Last. Er muß den Zins doch 
entrichten. Der Bestandgeber muß sich aber den ersparten Aufwand und die Vorteile, die er durch 
anderweitige Verwertung des Bestandstückes erlangt, anrechnen. 


